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B. Bachmann
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Es ist festgestellt, dass vereinzelte Geschäftsleute
Waren aus ihren Lagern nach London senden und
mit aufgewerteten Fakturen wieder zurückkommen
lassen!

Für Hamsterer eine neue Gelegenheit hereinzufallen!

Für Schulpflichtige
verboten

Bei uns im Aargau ist den
schulpflichtigen Kindern der Besuch von
Lichtspieltheatern bei Strafe untersagt.

Die Schulbehörden haben
darüber zu wachen, dass dieser vernünftigen

Vorschrift nachgelebt wird.
Stehe ich da jüngst an einer Kino-

Beschließe das Geschäft
immer mit einem guten Mahl

in der gemütlichen

Börse-Stube
Zürich beim Paradeplatz

Kasse und höre, wie zwei Frauen für
sich und ein kleines Mädchen
Eintrittskarten verlangen. Das Fräulein
hinter dem Schalter meint darauf:
«Jää, Schuelchinder dörfe mr nid ine-
loh!» worauf eine der Frauen
schlagfertig erwidert: «Jää, 's goht
nonig i d'Schuel!» Und prompt erhält
auch das Kind sein Billett. Per
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